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Von Johannes Matt, Inhaber Tremaco Treuunternehmen, Eschen, Liechtenstein

Die Gesellschaftsformen
in Liechtenstein

Jeder kennt (oder meint es zumindest) Liechtensteiner Stiftungen.
Doch Liechtenstein hat gerade im Gesellschaftswesen noch einiges
mehr zu bieten. Hier ein kurzer Überblick über die in Liechtenstein
verbreiteten Gesellschaftsformen.
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Die Stiftung

Die Errichtung einer Stiftung zum
Zweck der Vermögensplanung wird
von Kunden bevorzugt, die mit dem
Zivilrecht vertraut sind. Es ist eine ein-
fache und effiziente Art, Vermögens-
werte zu bewahren und an Erben zu
übertragen. Die Stiftung ist ein flexi-
bles Instrument, das als Träger ver-
schiedenster Vermögenswerte wie An-
lageportfolios, Versicherungspolicen,
Immobilien, Schiffe, Kunstwerke oder
Beteiligungen dienen kann.

Das Mindestkapital beträgt 30’000
Franken. Das eingebrachte Vermögen

wird Eigentum der Stiftung. Für Schul-
den der Stiftung haftet ausschliesslich
das Stiftungsvermögen. Informationen
über den wirtschaftlichen Gründer, das
Stiftungsvermögen, die Begünstigten
und deren Berechtigung sind der Öf-
fentlichkeit nicht zugänglich. Haupt-
organ der Stiftung ist der Stiftungsrat,
welcher für die Verwaltung der Stif-
tung und des Vermögens im Interesse
der Begünstigten und gemäss Instruk-
tionen des Kunden zuständig ist. In den
Beistatuten sind Informationen über
die Begünstigten und deren Berechti-
gung festgelegt. Die Beistatuten kön-
nen zu Lebzeiten des Kunden jederzeit

modifiziert werden. Der Inhalt wird
streng vertraulich behandelt.

Der Kunde geniesst umfangreiche
Ermessensfreiheit in der Wahl der Be-
günstigten und der Festlegung ihrer
Berechtigung. Als Begünstigte können
Kinder, Partner, Freunde, Verwandte
oder wohltätige Organisationen er-
nannt werden. Auch sich selbst kann
der Kunde als Erstbegünstigten einset-
zen. Eine Stiftung wird auf Dauer er-
richtet, kann jedoch auf Wunsch des
Kunden jederzeit aufgehoben werden.

Am 1.4.2009 wird voraussichtlich
das überarbeitete neue Stiftungsrecht
in Kraft treten.

Die Aktiengesellschaft

Die Aktiengesellschaft ist ähnlich ge-
regelt wie die gleichnamige Rechts-
form im Ausland. Sie eignet sich auch
als Klein- und Familiengesellschaft.
Das liechtensteinische Aktienrecht ist
mit demjenigen der Schweiz nahe ver-
wandt. Bei Unklarheiten in der Anwen-
dung wird deshalb gerne auf das
Schweizer Recht zurückgegriffen.

Die Aktiengesellschaft ist eine juri-
stische Person. Für ihre Verbindlichkei-
ten haftet lediglich das Gesellschafts-
vermögen. Das Mindestkapital beträgt

50’000 Franken, eingeteilt in Inhaber-
oder Namensaktien mit beliebigen
Wertstufen. Die Generalversammlung
bildet das oberste Organ der Gesell-
schaft. Revisionsstelle und Verwal-
tungsrat werden durch die GV bestellt,
welche zudem die Jahresrechnung ge-
nehmigt und den anderen Organen Dé-
charge erteilt. Im weiteren können die
Aktionäre in einer Generalversamm-
lung die Statuten ändern oder die Li-
quidation der Gesellschaft beschlies-
sen. Die Aktionäre dürfen an der GV
teilnehmen und haben Anrecht auf eine
dem Geschäftsgang entsprechende Di-

vidende. Der Verwaltungsrat ist für die
Geschäftsführung zuständig, vertritt
die Aktiengesellschaft nach aussen und
zeichnet für sie. Die Revisionsstelle
hat die Buchführung jährlich zu prüfen
und einen Bericht zuhanden der Gene-
ralversammlung zu erstellen.

Aus steuerlicher Sicht muss bei ei-
ner Aktiengesellschaft, im Gegensatz
zu den anderen Gesellschaftsformen,
neben der Kapitalsteuer eine Coupon-
steuer von 4% auf Dividenden bzw.
eine Quellensteuer auf dem Liquida-
tionserlös entrichtet werden, die auf
den Aktionär zu überwälzen ist.

Das Treuunternehmen

Das Treuunternehmen, oft als «Trust
reg.» bezeichnet, ist eine juristische
Person. Ihr Wille wird vom obersten
Organ, dem Treugeber oder dessen
Rechtsnachfolger, gebildet. Die Treu-
geberrechte sind vererblich und unter
Lebenden mittels Zession übertragbar. 

Das Treuunternehmen basiert auf
der Treusatzung, was den Statuten an-
derer Rechtsformen entspricht. Ein
Eintrag im Handelsregister ist Voraus-
setzung für die Erlangung der Rechts-
persönlichkeit. Das Mindestgrund-
kapital beträgt 30’000 Franken. Für die
Schulden haftet nur das Vermögen des
Treuunternehmens. Die Begünstigten
werden durch den Treugeber oder des-
sen Rechtsnachfolger in einem Beista-
tut ernannt. Sollte dies nicht der Fall
sein, besteht die gesetzliche Vermu-
tung, dass der Treugeber selbst oder

dessen Rechtsnachfolger Begünstigter
ist. Die Geschäfte des Treuunterneh-
mens werden durch den Treuhänderrat
geführt. Dieser vertritt das Treuunter-
nehmen nach aussen und ist zeich-
nungsberechtigt. Das beschriebene
«Treuunternehmen mit Treugeberrech-
ten» ist eine Art der Ausgestaltung.

Eine andere Form ist das stiftungs-
ähnlich ausgestaltete «Treuunterneh-
men ohne Treugeberrechte». Mit den
Befugnissen des obersten Organs wird
dabei der Treuhänderrat betraut, Treu-
geberrechte existieren nicht. Deshalb
gibt es auch keine Beaufsichtigung des
Treuhänderrates durch ein oberstes Or-
gan. Es kann jedoch ein Protektor da-
für eingesetzt werden.

Das Treuunternehmen «mit unter-
gehenden Treugeberrechten» ist eine
Mischung aus dem Treuunternehmen
mit und dem Treuunternehmen ohne
Treugeberrechte. Dabei gehen die bei

der Gründung entstandenen Treuge-
berrechte zu einem in den Beistatuten
festgelegten Zeitpunkt – z.B. beim Tod
des Treugeberrechtsinhabers – unter.
Dadurch erlangt diese Form des Treu-
unternehmens zu einem im voraus be-
stimmten Zeitpunkt stiftungsähnlichen
Charakter.

Die Einsetzung einer Revisions-
stelle ist obligatorisch, wenn das Treu-
unternehmen ein nach kaufmännischer
Art geführtes Gewerbe betreibt oder
deren statutarischer Zweck dies zu-
lässt. Die Buchhaltung wird von der
Revisionsstelle geprüft, und das Treu-
unternehmen ist verpflichtet, der Steu-
erverwaltung eine Jahresrechnung zu-
kommen zu lassen. Wird kein nach
kaufmännischer Art geführtes Gewer-
be betrieben, besteht lediglich eine mi-
nimale Deklarationspflicht gegenüber
den Behörden.
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Die Treuhänderschaft
(Trust)
Die Treuhänderschaft nimmt die Stel-
lung eines «Trust Settlements» oder
«Family Trusts» des englischsprachi-
gen Rechtskreises ein. Wer seine priva-
ten oder geschäftlichen Interessen im
Bereich des «Common Law» hat, setzt
mit Vorteil die in diesen Ländern be-
kannte Institution des Trusts anstatt der
dort wenig bekannten Stiftung ein. Im
Gegensatz zu den anderen Rechtsfor-
men besitzt die Treuhänderschaft keine
eigene Rechtspersönlichkeit.

Treuhänder (Trustee) ist, wer von
einer anderen Person (Treugeber, Sett-
lor) einen Vermögenswert (Trust Fund)
mit der Verpflichtung übertragen er-
hält, diesen als Treugut im eigenen
Namen zugunsten eines Dritten oder
mehrerer Dritter (Begünstigte, Benefi-
ciaries) mit Wirkung gegen jedermann
zu verwalten. Treuhänderschaften sind
vielseitig einsetzbar, z.B. für wohltä-
tige, familiäre, soziale, kulturelle oder
ähnliche Zwecke.

Die Treuhänderschaft entsteht mit
der Erstellung einer Treuhandurkunde.
Sie regelt die Beziehung zwischen
Treugeber, Begünstigten und Treuhän-
der sowie weitere Einzelheiten der
Treuhänderschaft. Die Treuhänder-
schaft muss im Handelsregister einge-
tragen sein oder es muss dort die Treu-
handurkunde hinterlegt werden. Bei ei-
ner Anmeldung zur Eintragung müssen
nur das Datum der Errichtung, die Be-
zeichnung der Treuhänderschaft, die
Dauer und die Treuhänder angegeben
werden. Nicht notwendig ist die Vorla-
ge der Treuhandurkunde. Daher ist die
eingetragene Treuhänderschaft diskre-
ter als die hinterlegte. 

Treugut können z.B. Bankguthaben,
Wertschriften, Versicherungspolicen,
Lizenzrechte, Markenrechte, Beteili-
gungen oder Immobilien sein. Treu-
geber kann jeder sein, auch eine juri-
stische Person. Dabei spielt der Sitz
bzw. Wohnsitz keine Rolle. Nach Er-
richtung steht dem Treugeber das vor-
her besessene Treugut nicht mehr zur
Disposition; nur der Treuhänder kann

nun darüber verfügen. Dieser hat aber
die Bestimmungen der Treuhandur-
kunde strikt zu befolgen. Der Treuhän-
der kann die Vermögensverwaltung an
Banken oder Dritte delegieren.

Begünstigte der Treuhänderschaft
sind Personen, denen ein Vorteil aus
der Treuhänderschaft zusteht. Zu den
Begünstigten kann auch der Treugeber
gehören, nicht jedoch ausschliesslich
der Treuhänder selbst. Als Begünstigte
kommen natürliche und juristische
Personen sowie andere Institutionen in
Frage. Eine Treuhandurkunde kann ab-
geändert werden, wenn dies so vorge-
sehen ist. In der Treuhandurkunde fest-
gehalten ist die Zeitdauer der Treuhän-
derschaft. Diese kann unbeschränkt
sein. Im Gegensatz zum angloamerika-
nischen Rechtskreis («Rule against
Perpetuity») ist dies nach liechtenstei-
nischem Recht zulässig. Das Recht zur
Auflösung der Treuhänderschaft steht
in der Regel dem Treuhänder zu.

Die Anstalt

Die Anstalt ist eine Rechtsform, die
ausschliesslich in Liechtenstein vor-
kommt. Mit ihr werden Vermögens-
werte oder Beteiligungen an Unterneh-
men strukturiert. Aufgrund ihrer Flexi-
bilität ist sie vielseitig einsetzbar.

Die liechtensteinische Anstalt ist
nicht identisch mit den im Ausland be-
kannten öffentlich-rechtlichen Anstal-
ten. Die liechtensteinische Anstalt ist
eine Rechtsform des Privatrechts. Sie
ist eine juristische Person. Dabei bildet
der Gründer oder dessen Rechtsnach-
folger (Inhaber der Gründerrechte) das
oberste Organ. Die Gründerrechte kön-
nen vererbt oder unter Lebenden mit-
tels Zession übertragen werden. 

Das Mindestkapital beträgt 30’000
Franken. Für die Schulden haftet ledig-
lich das Anstaltsvermögen. Die Begün-
stigten werden in einem Beistatut fest-
gehalten. Sollte eine solche Regelung
fehlen, besteht die gesetzliche Vermu-
tung, dass der Inhaber der Gründer-

rechte selbst Begünstigter ist. Dieser
wählt den Verwaltungsrat, erteilt ihm
Entlastung, veranlasst allfällige Ände-
rungen der Statuten und beschliesst die
Liquidation der Anstalt. Herauszustrei-
chen ist seine Kompetenz zum Erlass
von Beistatuten und zur Beschlussfas-
sung über die Begünstigten und deren
Begünstigungen. Die Geschäfte wer-
den vom Verwaltungsrat geführt. Die-
ser vertritt die Anstalt nach aussen und
ist zeichnungsberechtigt. Die beschrie-
bene «Anstalt mit Gründerrechten» ist
die häufigste Art der liechtensteini-
schen Anstalt.

Die «Anstalt ohne Gründerrechte»
ist eine weitere Ausgestaltungsform.
Sie ist stiftungsähnlich ausgeprägt. Mit
den Befugnissen des obersten Organs
(Inhaber der Gründerrechte) wird da-
bei der Verwaltungsrat betraut, Grün-
derrechte existieren nicht. Deshalb
gibt es auch keine Beaufsichtigung des
Verwaltungsrates durch ein oberstes
Organ. Es kann jedoch ein Protektor
dafür eingesetzt werden.

Die «Anstalt mit untergehenden
Gründerrechten» ist eine Mischung
aus der Anstalt mit und der Anstalt
ohne Gründerrechte. Dabei gehen die
bei der Gründung entstandenen Grün-
derrechte zu einem in den Beistatuten
festgelegten Zeitpunkt – z.B. beim Tod
des Gründerrechtsinhabers – unter. Da-
durch erlangt diese Form der Anstalt zu
einem im voraus definierten Zeitpunkt
stiftungsähnlichen Charakter.

Die Einsetzung einer Revisions-
stelle ist bei allen drei Arten obliga-
torisch, wenn die Anstalt ein nach
kaufmännischer Art geführtes Gewer-
be betreibt oder deren statutarischer
Zweck dies zulässt. Die Buchhaltung
der Anstalt wird von der Revisionsstel-
le geprüft, und die Anstalt ist verpflich-
tet, der Steuerverwaltung eine Jahres-
rechnung zukommen zu lassen. Wird
kein nach kaufmännischer Art geführ-
tes Gewerbe betrieben, bestehen ledig-
lich minimale Deklarationspflichten
gegenüber den Behörden.

www.tremaco.li.




